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B E S C H L U S S

zur Drucksache Nr. 2487/18 
der Sitzung des Ausschusses zur Vorbereitung, Begleitung und Nach-
bereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt vom 18.12.2018

BUGA 2021 – Erneuerung der  
Zufahrstraßen zum Petersbergareal – 
Bestätigung der Entwurfsplanung und 
Bereitstellung EFRE Fördermittel

Genaue Fassung:

01 Die vorliegende Entwurfsplanung für die Abschnit-
te I und II wird inhaltlich beschlossen und bildet 
damit die Grundlage für die weiteren Planungspha-
sen. 

02 Der Bereitstellung von EFRE – Mitteln (Förderbetrag) 
in Höhe von 1.322.000 EUR für das Vorhaben Erneu-
erung der Zufahrtstraßen zum Petersbergareal wird 
vorbehaltlich der Bewilligung durch das Thüringer 
Landesverwaltungsamt sowie vorbehaltlich der 
haushalterischen Klärung zugestimmt.

* * *
Hinweis:

Die Entwurfsplanung kann im Bürgerservicebüro des 
Bürgeramtes, Bürgermeister-Wagner-Straße 1, 99084 
Erfurt eingesehen werden.  

B E S C H L U S S

zur Drucksache Nr. 1361/18
der Sitzung des Stadtrates vom 05.09.2018

Flächennutzungsplan – Änderung Nr. 11 im 
Bereich Melchendorf „Am Buchenberg“ –
Abwägungs- und Feststellungsbeschluss

Genaue Fassung:

01 Die Abwägung zu den im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange zur Flächennutzungsplan-
Änderung Nr.  11 für den Bereich Melchendorf 
„Am Buchenberg“ eingegangenen Stellungnahmen 
wird beschlossen. Das Abwägungsergebnis mit Be-
gründung (Anlage 4) ist Bestandteil des Beschlusses.

02 Die Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 11 für den 
Bereich Melchendorf „Am Buchenberg“ in der Fas-
sung vom 25.06.2018 (Anlage 2) wird beschlossen. 
Die Begründung inklusive Umweltbericht (Anlage 3) 
wird gebilligt.

* * *
Die von der Landeshauptstadt Erfurt am 05.09.2018, 
Beschluss-Nr.: 1361/18, beschlossene Flächennutzungs-
plan-Änderung Nr. 11 für den Bereich Melchendorf „Am 
Buchenberg“ wurde gemäß § 6 Abs. 1 BauGB in der Neu-
fassung des Baugesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 
3634) durch das Thüringer Landesverwaltungsamt mit 
Bescheid vom 25.10.2018, Az.: 310-4621-7673/ 
2018-16051000-FNP-Erfurt 11.Ä genehmigt.

Hiermit wird die Genehmigung der Flächennutzungs-
plan-Änderung Nr. 11 für den Bereich Melchendorf „Am 
Buchenberg“ gemäß § 6 Abs. 5 Satz 1 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. Mit der ortsüblichen Bekanntma-
chung wird die Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 11 
für den Bereich Melchendorf „Am Buchenberg“ gemäß 
§ 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wirksam.

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 0774/18
der Sitzung des Stadtrates vom 05.09.2018

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
ANV643 „Wohnen am Auenpark“; Abwä-
gungs- und Satzungsbeschluss

Genaue Fassung:

01  Der Stadtrat beschließt die Abwägung zu den im 
Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
eingegangenen Stellungnahmen; das Abwägungs-
ergebnis mit Begründung (Anlage 5) ist Bestandteil 
des Beschlusses.

02  Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 
88 Abs. 2 Thüringer Bauordnung (ThürBO) und § 19 
Abs. 1 Satz 1, § 2 Abs. 1 und 2 Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO) beschließt der Stadtrat Erfurt den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan ANV643 „Woh-
nen am Auenpark“, bestehend aus der Planzeich-
nung (Anlage 2) mit den textlichen Festsetzungen 
in der Fassung vom 14.08.2018 und mit dem Vorha-
ben- und Erschließungsplan in der Fassung vom 
25.04.2018 (Anlage 3) als Satzung.

* * *
Der von der Landeshauptstadt Erfurt am 05.09.2018, 
Beschluss-Nr.: 0774/18, beschlossene vorhabenbezoge-

03 Das Ergebnis ist dem Ausschuss für Stadtentwick-
lung und Umwelt und dem Ausschuss für Soziales, 
Arbeitsmarkt und Gleichstellung bis zur Sitzung im 
April 2019 vorzulegen.

gez. A. Bausewein
Oberbürgermeister  

ne Bebauungsplan ANV643 „Wohnen am Auenpark“ 
wurde gemäß § 10 Abs. 2 BauGB in der Neufassung des 
Baugesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634) durch 
das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid 
vom 06.11.2018, Az.: 310-4621-7662/2018-16051000-VBPL-
WA-ANV643 genehmigt.

Hiermit wird die Genehmigung gemäß § 10 Abs. 3 Satz 
1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit der ortsübli-
chen Bekanntmachung tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 Bau-
gesetzbuch (BauGB) die Satzung in Kraft.
Jedermann kann den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan, die 
Begründung und die zusammenfassende Erklärung so-
wie die den Festsetzungen zu Grunde liegenden Vor-
schriften wie DIN-Normen o.ä. im Bauinformationsbü-
ro der Stadtverwaltung Erfurt, Warsbergstraße 1, 
Erdgeschoss, innerhalb der Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB 
eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 des 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder 
aber nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel 
des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn 
sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungs-
vorgangs begründen soll, ist darzulegen. § 215 Abs. 1 Satz 
1 BauGB gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind.

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund der Thüringer Kommu-
nalordnung erlassen worden sind, zustande gekommen, 
so ist die Verletzung gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind (vgl. § 21 Abs. 
4 Satz 2 ThürKO).
Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend 
machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 ThürKO). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle 
der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Die ungefähre Lage des Geltungsbereiches der Planung 
ist aus beistehender Informationsskizze ersichtlich.

ausgefertigt: Erfurt, den 20.12.2018

i.V. Linnert
A. Bausewein
Oberbürgermeister  
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